
Gibt es Beschränkungen bzgl. Größe, Gewicht und Anzahl des 

Handgepäcks? 

Jeder Fluggast kann ein Stück Handgepäck bis zu 8 kg mit den Höchstmaßen von 56 x 45 x 25 cm (IATA-Standard) 
mit an Bord nehmen. Größere und schwerere Gepäckstücke geben Sie bitte am Schalter auf. 

Falls Sie auch Ihren Laptop auf der Reise dabei haben, sollten Sie ihn mit in die Kabine nehmen. Gerne zusätzlich 
zum Handgepäckstück, denn wie bei Jacken und Schirmen, Handtaschen, Dutyfree-Waren und Fotoapparat 
berechnen wir Ihnen dafür keine Zusatzkosten.  

Welche Gegenstände dürfen nicht im Handgepäck mitgeführt 

werden? 

Die Mitnahme der folgenden Gegenstände in die Flugzeugkabine ist aus Sicherheitsgründen untersagt: 
 
- Spielzeugwaffen oder Waffenattrappen (Plastik oder Metall)   
- Benzinfeuerzeug / Zippo 
- Nagelfeilen (Papierfeilen sind gestattet)  
- Schleudern  
- Tischbesteck  
- Messer mit Klingen jeglicher Länge  
- Papiermesser  
- Rasierklingen  
- Werkzeug 
- Dartpfeile  
- Scheren  
- Spritzen  
- Stricknadeln  
- Sportschläger  
- Billard-, Snooker- oder Poolqueues 
 
Ab dem 6. November 2006 gelten zusätzlich folgenden Handgepäck-Beschränkungen für alle Abflüge innerhalb der 
Europäischen Union.  
 
Neben den oben genannten Handgepäck-Beschränkungen ist zukünftig die Mitnahme von vor der Fluggastkontrolle 
erworbenen bzw. mitgebrachten Flüssigkeiten und Gels nur noch eingeschränkt erlaubt: 

• Sämtliche Flüssigkeiten (wie Kosmetik- und Toilettenartikel, Gels, Pasten, Cremes, Lotionen, Gemische aus 
flüssigen und festen Stoffen, Parfums, Behälter unter Druck, Dosen, Wasserflaschen etc pp.) sowie wachs- 
oder gelartige Stoffe dürfen nur noch in Behältnissen bis zu 100 ml bzw. 100 g mit an Bord genommen 
werden.  

• Diese Flüssigkeiten bzw. Stoffe müssen in einem transparenten, wiederverschließbaren Plastikbeutel (max. 1 
Kilo Inhalt) vollständig geschlossen, verpackt sein.  

• Diese Beutel müssen Fluggäste selbst vor dem Abflug erwerben. Sie sind in vielen Supermärkten z.B. als 
Gefrierbeutel erhältlich. Es besteht zurzeit keine Möglichkeit, entsprechende Plastikbeutel am Germanwings 
Check-In zu erwerben bzw. auszugeben.  

• Verschreibungspflichtige Medikamente sowie Babynahrung dürfen weiterhin im Handgepäck transportiert 
werden. Der Fluggast muss nachweisen, dass die Medikamente und Babynahrung während des Fluges 
benötigt werden.  

• Produkte und Beutel, die nicht den Maßgaben entsprechen oder die nur mit Gummiband oder ähnlichem 
verschlossen sind, müssen leider abgegeben werden. 

Bitte zeigen Sie den Plastikbeutel bei der Handgepäck-Kontrolle unaufgefordert vor. 

Flüssigkeiten und Gels, die Sie nicht zwingend während Ihres Aufenthalts an Bord benötigen, sollten zur raschen 
Fluggastabfertigung nach Möglichkeit im aufzugebenden Gepäck untergebracht werden. 

Germanwings übernimmt keine Haftung für Gegenstände, die der Fluggast nicht im Handgepäck mitführen darf und 
deshalb aus Sicherheitsgründen an der Fluggastkontrolle abgeben muss.  

Selbstverständlich ist die Mitnahme von allen Flüssigkeiten/Gels/Getränken aus Travel-Value oder Duty Free-Shops, 
die nach der Fluggastkontrolle erworben werden, weiterhin erlaubt. 
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